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 Veröffentlicht am 23.10.2003

Norm

ZPO §10

ZPO §118 Abs2

Rechtssatz

Ist die Bestellung eines Prozess- und Abwesenheitskurators mangels Anschlages des Ediktes an der Gerichtstafel

unwirksam, vernichtet dies nicht denn Belohnungsanspruch des Kurators, da für ihn diese Gerichtsfehler nicht aus

dem zugestellten Bestellungsbeschluss erkennbar ist (in SZ 34/30 war die Unwirksamkeit der Kuratorbestellung aus

dem Bestellungsbeschluss heraus unmittelbar erkennbar).
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